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Stellungnahme zur Änderung des Postgesetzes 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 28. Januar 2026 haben Sie die Kantonsregierungen eingeladen, bis zum 5. Mai 
2026 zur geplanten Revision des Postgesetzes Stellung zu nehmen. Gerne lassen wir Ihnen hier-
mit unsere Stellungnahme innert Frist zukommen. 
 
Die geplante Revision bezweckt eine anbieterneutrale Ausgestaltung der indirekten Presseförde-
rung, indem die Zustellermässigung für Mitgliedschafts- und Stiftungspresse nicht nur bei einer Zu-
stellung durch die Post, sondern auch bei einer Zustellung durch registrierte private Anbieter ge-
währt wird. Der Regierungsrat befürwortet dies. 
 
Wie bereits im Rahmen der letzten Vernehmlassung in der Stellungnahme vom 27. Februar 2024 
dargelegt wurde, ist es dem Regierungsrat ein grosses Anliegen, die Medienvielfalt zu wahren und 
die Qualität der Medienarbeit zu fördern. Dies erfordert jedoch auch innovative Ansätze, welche 
über die finanzielle Unterstützung der postalischen Zustellung hinausgehen. 
 
Der Regierungsrat dankt Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und für die Berücksichti-
gung unserer Anliegen. 
 
 
Hochachtungsvoll 
 
 
 
Dr. Anton Lauber Elisabeth Heer Dietrich 
Regierungspräsident Landschreiberin 
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